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gab es keinen strukturellen Unterschied zwischen den lokalen Ausprä
gungen von Landesherrschaft und Reichsgut35. Betrachtet man etwa 
die Verhältnisse in ihren Kanzleien, so finden sich dort durchaus Er-
fahrungstransfers, entsprachen die dortigen Praktiken doch denen in 
landesherrlichen Schreibstuben36.  

Überdies kann ein wesentlicher forschungsgeschichtlicher Einwand 
vorgebracht werden. Anders als für die territoriale Rechnungslegung 
sind die Archivbestände seit langer Zeit viel besser auf Reichsange-
legenheiten hin durchforstet. Im Zuge der Regestierungsarbeiten 
hat man für die deutschen Kaiser und Könige im Zuge des 19. und 
20. Jahrhunderts sowohl ältere Literatur wie zahlreiche Archive und Bi-
bliotheken systematisch durchgearbeitet und dabei derartiges Material 
aufgedeckt37. Die Monumenta Germaniae Historica haben sich in der 
Serie der Constitutiones auch der Edition entsprechender Quellen ver-
schrieben und alle frühen Stücke in dieser Reihe publiziert38. Anders 
als in der Frage der territorialen Rechnungslegung waren die Archive 
immer wieder sorgfältig gesichtet worden.

Trotz der derzeit nicht zu erweiternden Quellenbasis ist aufgrund 
der grundlegenden Änderungen für das landesherrliche Rechnungswe-
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